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(1) 1In Strafsachen gegen Berufsoffiziere und -unteroffiziere im Ruhestand, frühere Berufsoffiziere und -
unteroffiziere und frühere Offiziere und Unteroffiziere auf Zeit sind mitzuteilen

1.  die Erhebung der öffentlichen Klage,
 
2.  die Urteile,

 
3.  der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen war, wenn der 
Tatvorwurf
 
 
 

a)  die §§ 80 bis 100a, 105, 106, 129, 129a StGB oder § 20 VereinsG betrifft und die Tat eine 
Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zum Ziel 
hatte oder

 
 
 

b)  auf unwürdiges Verhalten im Sinne des § 23 Absatz 2 Nummer 2 SG schließen lässt

 
und nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Ausschluss der 
Übermittlung überwiegen. 2In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener 
Straftaten sind Mitteilungen nach dieser Bestimmung nicht zu machen.

(2) 1Die Mitteilungen sind zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an das Kommando 
Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (Kurt-Schumacher-Damm 41, 13405 Berlin) zu richten und als 
„Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. 2Es sind nur die Personendaten der Beschuldigten 
mitzuteilen, die für die Ermittlung der zuständigen Stelle erforderlich sind. 3Hierzu sollen Name, 
Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, der frühere Dienstgrad und die Anschrift der Beschuldigten 
angegeben werden. 4Die übrigen Daten sind dem Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in 
einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.


